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.ftt Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichba-

ren Satzungsverfahren (S 4 Abs. 1 Baugesetzbuch)

Bebauungsplanverfahren der Stadt Ulm

Bebauungsplan für das Gebiet ,,Nahversorgungszentrum beim Brückle" im AStadtteil

Donaustetten

lhr Schreiben vom 23.03,2009, Az: SUB l-Eng

Stellungnahme der Abteilung Straßenwesen und Verkehr:

A) Bauabstand von der Fahrbahn:

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht
überwunden werden können,

1.1 Art der Vorgabe
A.ußer.halb des Erschließungsbereiches von Bundes- und LenCesstreßen besteht in einern

Abstand bis 20 m vom Fahrbahnrand ein Anbauverbot für Hochbauten. Diese im Ver-
kehrsinteresse bestehende Vorgabe ist im Grundsatz auch bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen zu beachten.

1.2 Rechtsgrundlage
g g Abs. 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) oder $ 22 Abs" 1 Straßengesetz für
Baden-Württemberg (StrG).

1.3 Möglichkeiten der Überwindung (2. B.Ausnahmen oder Befreiungen)
So wie in g 9 Abs. B FStrG und in $ 22 Abs. 1 StrG in bestimmten Fällen Ausnahmen vom

Anbauverbot möglich sind, kann, wenn die verkehrlichen Belange dies zulassen, im Einzel-

fall im Einvernehmen mit der Straßenbauverwaltung durch Bebauungsplan ein geringerer

Abstand der Bebauung zugelassen werden.
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B) Neuer Anschluss an die Außenstrecke:

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht
überwunden werden können'

Aft der Vorgabe
Außerhalb des Erschließungsbereichs von Bundes- und Landesstraßen ist die Anlegung

neuer Zufahrten im Interesse des überörtlichen Verkehrs im Grundsatz ausgeschlossen.
Dieselben Gesichtspunkte müssen ebenso für die Herstellung kommunaler Straßenan-
schlüsse gelten. Eine dies nicht berücksichtigende Planung würde der Zweckbestimmung
der überörtlichen Straße nicht Rechnung tragen. Der Gemeinde ist es verwehrt, planeri-

sche Aussagen zu treffen, die sich rnit einer wirksamen Planfeststellung inhaltlich nicht

vereinbaren lassen. lnsoweit tritt die gemeindliche Bauleitplanung hinter die bereits vor-
handene Fachplanung zurück (BVenvG vom 30.05.1997, DVB! 98, S.45). Dieselben

Grundsätze gelten auch für Anlagen, die nicht planfestgestellt sind, solange nicht durch

eine förmliche Entwidmung oder, z. B. im Wege einer einvernehmlichen Regelung des

Straßenbaulastträger mit der Gemeinde, in sonstiger Weise eine Aufhebung bzw. Locke-

rung ihrer Zweckbestirnmung erfolgt ist (vgl. BWeruuG vom 16.12.1988, E 81, S. 111, S.

113, S 118)

Rechtsgrundlage
$ 9 Abs. 1 FStrG, $ 22 Abs. 1 StrG

$ 75 Abs. 3, S. 1 LVerwVerfG

Möglichkeiten der Überwindung (2. B.Ausnahmen oder Befreiungen)
In Anlehnung an die in $ B Abs. B FStrG und $ 22 Abs. 1 StrG enthaltene Möglichkeit, in

bestimmten Fällen Ausnahmen bezüglich neuer Zufahrten zuzulassen, ist, falls die Herstel-
lung eines neuen Straßenanschlusses vertretbar erscheint, der Abschluss einer entspre-
chenden Vereinbarung zwischen Gemeinde und Regierungspräsidium möglich, eine etwa
bestehende Planfeststellung wäre in diesem Fall vor Aufstellung des Bebauungsplans ent-
sprechend zu ändern (BVerwG vom 30.05.1997, DVBI 98, S.46). Kommteine solcheVer-
einbarung nicht zustande, bleibt für die Gemeinde ausschließlich die Möglichkeit, ihrerseits
ein straßenrechtliches Planfeststellungsverfahren zu veranlassen ($ 12 Abs.4 FStrG, $ 29
Abs. 2 StrG).

Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren kön-
nen, mit Angabe des Sachstandes
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3. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, geglie-
dert nach Sachkomplexen, ggf. mit Rechtsgrundlage

3.1 Zum Entwurf
3.1.1 Abstand vom Fahrbahnrand

Nach Ansicht des Regierungspräsidiums muss entlang der überörtlichen Straßen ein 20 m
breiter Streifen von jeder baulichen Nutzung freigehalten werden. Parkplätze werden ab-

weichend davon bis 6 m Abstand zugelassen, sofern sie, um lrritationen der Verkehrsteil-
nehmer zu vermeiden, mit dichtem Buschwerk zur Landesstraße hin eingepflanzt werden.
Die freizuhaltenden Grundstücksstreifen sind im Bebauungsplan mit dem Planzeichen Nr.

15.8 der Anlage zur Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 zu kennzeichnen.

Mit Werbeanlagen, die der B 30 oder dem Auffahrast zur B 30 zugewandt sind, ist ein Ab-
stand von 40 m zu diesen Straßen einzuhalten. An der Landesstraße ist mit Werbeanlagen
ein Abstand von 20 m einzuhalten.

Wechselwerbeanlagen, Lauflichtanlagen, Laser, Ballons, können im gesamten Gebiet nicht

zugelassen werden, um die Verkehrsteilnehmer auf den klassifizierten Straßen nicht vom
Verkehrsgeschehen abzulenken und somit die Verkehrssicherheit zu gefährden.

3.1.2 Zufahrten
Unmittelbare Zufahrten und Zugänge von der überörtlichen Straße zu den angrenzenden
Grundstücken können außerhalb des Erschließungsbereiches der Ortsdurchfahrt nicht zu-
gelassen werden. Deshalb ist in den Bebauungsplan ein Zufahrtsverbot aufzunehmen und

durch Planzeichen Nr. 6.4 der Anlage zur Planzeichenverordnung vom 18.12.1990 zu

kennzeichnen. Das Zufahrtsverbot gilt auch für die Bauzeit der Einzelbauvorhaben; es ist
auch auf den Einmündungstrichter der Erschließungsstraße auszudehnen.

3.1.3 Erschließungsstraße
Für den verkehrlichen Anschluss des Baugebiets an die überörtliche Straße wird aus-
schließlich die geplante Erschließungsstraße zugelassen. lhr Anschluss an die L 240 ist
mittels Kreisverkehrsplatz (KVP) im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidium von ei-
nem in der Straßenplanung erfahrenen Ingenieurbüro zu planen.
Die ,,Einheitlichen Standards zur verkehrssicheren Gestaltung der Kreisverkehrsplätze im

Regierungsbezirk Tübingen", Stand A412A06, sind zu beachten.

3.2 Zum Vollzug
3.2.1 Vor Beginn der Bauarbeiten für die Gebäude muss die Erschließungsstraße zumindest als

Baustraße ausgebaut und an die überörtiiche Siraße verkehrsgerecht Eemäß Ziffer 3.1.3
angeschlossen sein.

Nach $ 30 Abs. 1 des Straßengesetzes werden die Kosten des Anschlusses der Erschlie-
ßungsstraße an die überörtliche Straße von der Gemeinde getragen (Planungs-, Bau- und
Ablösungskosten). Der Ablösungsbetrag für den in Ziff .3.1.3 beschriebenen KVP wird in
einer Vereinbarung mit der Stadt Ulm ermittelt.
Der Abschluss dieser Vereinbarung ist Voraussetzung für die Zustimmung des Regie-
rungspräsidiums zum neuen Straßenanschluss.

Die Stadt trägt außerdem die Kosten für die Verlegung des Auffahrastes zur B 30 und der
Verlegung der P+R-Anlage, weil diese Deportationen durch das Baugebiet veranlasst sind.

Oberflächenwasser aus dem Baugebiet darf nicht in die Entwässerungseinrichtungen der
Straße oeleitet werden.

3.2.2



3.2.2 lm Straßenkörper der überörtlichen Straße dürfen außerhalb der Ortsdurchfahrt nach Mög-

Iichkeit keine Versorgungsleitungen verlegt werden'
Eventuell notwendig werdende Aufgrabungen oder Durchpressungen für Kreuzungen von

Versorgungsleitungen dürfen erst nach Abschluss eines Nutzungsvertrages mit dem Land-

ratsamt, Abteilung Straßen, begonnen werden.

3.3
3.3.1

Hinweis
Das Baugebiet wird im lmmissionsbereich der überörtlichen Straße, besonders im

Schalleinwirkungsbereich, liegen. Es ist durch die überörtliche Straße vorbelastet. Der

Straßenbaulastträger ist deshalb nicht verpflichtet, sich an den Kosten evtl. notwendig wer-

dender Schutzmaßnahmen (2. B. Schallschutz) zu beteiligen.


